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REPU BLIKÖSTE RRE BC H 

DER BUNDESMINISTER FeH? INNERES 

der Beilagen zUt,~er\ stenographischen Protokollen des Natinnalrates 

XnI. Cesetzgebungsperiode 

ANFRAGEJ3EANTWORTUNG 

In Be.a..."1.tv/ortung der von den Herren AbgeorClneten Dr .. REI1\t1-L4.RT 

und Genossen i1'".I. der Sitzung des Na:ticnalre.tes vom 4· ... 7" 1975 

an mich gerichteten Anfrage Nr. 2364/J-NR/1975 (11-4615 der 
Beila.gen zu den stenographischen Protokollen des Ha .... c;:L01'18.,l-

x'ates, XIII .. Gesetzgebu,ngsperiode) betreffend "iJollziehung 

ich mich mitzuteile~: 

I) ZuPan1\:t 1 der' Anfrage: 

Sett d.em allgemeinen I:r;jrrafttreten des Zivildienstgesetzes 

am 1" 1 ~ 1975 haben mit Stichtag 24,,7~'j 9"/5 1 785 Wehrpfl.ich·tige 

im Sinne des V!ehrgesetzes, EGBl .. Nr.181 /1955, von der rlIög. .. 

liehkei t GebratlCh gemacht ~ einen Antrag auf Befrei1':l.l1g von de:::' 

Wehrpflicht zu stellen, "verJ1 sie es _. von den 'B'älleTJ. de~:, per-· 

sör~ichell Not'vVah!' oder nothilfe aogesehe:n - aus sC!nwer'i"iiegen-

de:n., glaubhaften Gevr'issensgrUnden ablehnen, Vlaffeng8y"ral t 
gegen andere If1enschen anzuwend.en und daher bei Leistu.ng des 

Wehrdienstes in schwere Gevrisser!,;snot geraten v/tlrden., 

.. .,. .. • ,., • 1· . d 8 ~,- At" "1 1 '"', • • .s..' . -'-"- ,.s... .J.n uJ.eser lJau. SJ.n ~o ~"D1 rage von \' er.J'pI .... 1.C.n u1.gan e:nvna .... "en; 

die sich im cJ'a.1.1'"'e 1975 der Stell1;;.ngspflicht u.nterziohen miJ.ßte::l. 
Die Zahl der Anträge, die aus dem 2 Q Halbjahr 1974 stam.n1en Ui:1d 

von der Kornrnission beim B-\ll1desministeriuro für LaY.l.desverteidt-· 

gung nicht mehr erledigt werden konrrte:l, be'trägt 386 .. 

Auf Grund der Übergangsbestirrunungen des § 74 Abs~ 1 Zivil.-
. 2;::';o~ dienstgesetz langten bei der Zivi,ldit3nstkommiss1.011 ._.; 

A..."1träge ein .. 

317 Antragsteller waren schon. in früheren Jahren bei der 

Musterung: mußten jedoch avf Grund von All.fschUben i.hr8J:1 or­

dentlichen Präsenzdienst bis .j etzt l'loch nicht antreten .. 
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Die vier Senate der Zivildienstkolr111ission tagten im ersten 

Halbjahr 1975 an insgesamt 40 VerhandJ.u.ngstageno Davon zVi'ei­

znal in J.rJl'lsbruck, achtmal in SalzbtU'g, viermal ill Lillz: v·ier-· 

mal:i.n Klagenfurt ~ vierm:!.l in Graz und achtzehl'..mal 

Von den Sena.ten 'tl'urden bisher 737 Fälle behandelt .. 407 An.~· 

tragsteller wurden als Zivildieneranerkaimt, 202 abgelehnt, 

57 Anträge ~,\,..tu"den zurückgewiesen, 65 zurückgestellt und 6 

P..ntragstellerzogen ihren A.:ntrag auf Befreiung von der Wehr­
pflicht zurüeKj> 

Die Tagu.ngen der Sena:iie in elen Landeshau:ptstädte!l erwiese:l 

um den Antragstellern den. oft langen 

in diesemZUSarilillen .. h.ang, daß die .ll.l1tragsteller 8ov'lie d.ie von 

ihnen nominierten Vertrauenspersons11 j die ih11.en aus i.hren fe,n· ... 

bestreiten ~laoen" 

11) Zu Punkt 2 der Anfrage~ 

Mit 1 .. 4 .. 1975vT..u-den 60 Zivild.iensi;pflicl1tige, die bereits 

in früheren Jahren ... ;on der Kommission beim Bundesminis·tELt'ii.lm 

für Lande sverte idit:stmg vom Dienst mit der Wafi'e be fre i t 
\'Vu.rden (Waffendiens-everweigerer) u.11d gemä.ß § 73 Abs .. ·l Zivi], .. • 

dienstgesetz mit dem Zei tpun.1i;:t des allgemeinelJ. Inkraftt;retens 

des Zivildienstgesetzes als Zivildienstpflichtige gelten, zur 

Lei stu.."1.g ihres 8mona t igen Zi vlldienste s e inberu.fen~ EinTeil 

versieht den Dienst beim Österreichischen Roten Kreu.z·· ... 
.Rettungs- und Krankentransportdienst ... in den Bundesle.l1der.l:l 

Kä.rnten, . Salzburg, Oberöster:ceich, Steiermark und. Wien", Des-· 

gleitJhen leisten Zivildienstpflichtige ihren Dienst bei den 
~b-'-~1··]'·Y\"'Q'" -v"-"l!1" VT ... ·j1 , •. ",-" I V/2· a~"'-' !\.m ........ {"< de:r"'·N'~ Tc.!n,dp.Q.-,-~ 1',. t·_,·.,.. ~'''',I.''5t.·''j. .' ! , ~.L, I ~HI\" • .l\., ___ 0>::> rt, !~~~:.>. ._ ... v«> ~ --

"'," 
1\ 
j, 
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re gi e rU.ng , beim Arbeiter Samariter Bund Österreichs l..L.'>ld. bei 

den Magistratsabteilungen '17 f 42 u.:nd. 48 der Gemeinde Wien •. 

Die Erfahrungen, die bisher mit den Zivildienern gemacht 
werden kOTh."1ten, sind im gro Ben und ganzen positiv,. Besonders 
zufrieden ist das Österreichische Rote Kreuz mit den ü'..Jn zur 

Verfügung gestellten Zivildienerne fus \;'iurde schon mehrmals 

von Verantwortl:i.chen des Roten Kreuzes Vertretern der Presse 

gegenüber gevviirdigt 1.md fand demgetnäJ3 auch in Berich'1:;en ver­

schiedenster Tageszeittmgen seinen lobenden Ausdru.ck .. So 

etwa haben dieZivildiener, die dem Roten Kreuz zu.gewiesen 
'tvurden, elie am Ende ihrer Einschulung ve rarJ.s tal te"te Prüfung 

über ihre Be:f:;'h.igtmg mit überd1.1,I'Cl:lschnittlicn gu.tem Erfolg 

absolviert.a 

Bei ei119J.. ... im Rahmal1. der Diel1stali.fsicht (§ 4 Abs., 1 und 2 E'1.1l"~-

desm,inisteriengesetz 1973 1,n Verb:i.ndung mt t den Abschl1ittell V 

und VI Zivildienstgesetz) am 1-j" 7.1975 dtITchgefUhrten \/isi­

tienmg der Einsatzstellen der ZivildienEtleistendel1 bei de2' 

Einrichtung Rettu.ngs- und Krankentra."'lsportdienst sowie 

Rotes Kreuz J Iendssverband Steiermark, v'",uJ..~de dif.'3 g",1.te Zu sam-· 

menarbei t zVil.schen dem B' ... tr..desministeriu.m für In..'1eres l;'Yld deo 

O··stei"J.· .. ,:.{c1..,; <:1'''''hLO.Yl R .... ·te." .,.,.. .... e"'" 'bp"'''o' nt _ ...... ..i.. ·t. ....... }.,,01..., __ v.. .. \01> .". r.~, tA.~ .., -.. .. (I 4 1$ 

Bei den mit den Zivildienstleist8nder.L gefv.hrten Gesprächen 

hat sich herausgestellt, daß diese mit (ienOrganen des Rechts­

trägers klaglos zusammt3narbe i ten 0 

In diesem Zusam:menb.a...""1g muß auf die bisher ge:me.chte Erfa:bIung 

der besonderen Vüchtig..1cei t und Bedeutung hingew'i6sen 'vver6el1! 

die dem Vorgesetzten im Si1:: .... "'1.6 des § 38 Zivildienstgesetz , 

der die Zivildienst1eistenden ilmerhalb seines WirlnUlgr:>oe­

reiches zu beaufsichtigen und angemessen zu beschäftigen hat~ 
,~Po ~ . ., TJfAli #';,~l,~~i" f'fih~li1. 17 _ ~A ~ 1""'iA7Jl _ ... - - ....... ~--..- .... ------ ..... -- ----u 1 - - ~. __ .- ---

Wissen und seinen Kennt~issen "'/erden die Zivildienstleistenden 
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maßgebl~.ch beeinflußt und von ihm ist der effiziente Ein-­

satz der Zivildienstleis·tenden in hohem l~':1.ße abbiingig .. 

Kri tik und Be schwerde y~rtlrd.e von den Zi vildienstle 1.stBnden 

da::r.iiber geführt, daß die Kos.ten für Strom und Ga ::3 im Zuge 

d8i'"'Gewährung der Mietzinsbe:ihilfe von den B8zi:.rkfJvcrw(;:1"~ 

tungsbehörclen bZV'to Ibgistraten nicht berUcksichtigt \VOrd0~1 .. 

Gemä[~ § 34 Zivild:i.ens"'Ggesetz ha·ti der Zivild.ienstleistende 

Anspru.ch a;uf :B'amiliE.~nuni;erhal."!:; u:nd 1\'Iiet~;ünsb(3ihiJ.fe. Be:L 

der EntscheidlU1g übel' diese AnsprüchE:! sind die Best;imrm.mgen 

zuwend.en .. AusnahJ.11ehestimmungen für Zi.vild.ienstpflichtige 

fallen fiJ .. r jene Zivild.ienst]_ei~~tende!, (1}.e il11?e:n brdeT!.t;lichel1 

Zivildienst am Wohnort a1:üe isten v.:ad ih:C'8 Wohnungen daher be-

nützen, die Kosten für Strom ~-,x.:.d Gas an" Gegen entsprec1v:::nde 

ableh.:ru~nde erstinstanzlicne Bescheide haben be~!:-c:i ts ~ini.€e 

Zivi.ldi.e:n.er BGru.fung e:i.ngebraeht" Z\veifellos ha,nclelt es sich 

hier\..un eine :ni(;h-J~unbe2~8chti5i.;G Li"orderu.ng. die bei einer 

Novellieru.ng des GeSt:::tzes Berücksichtigung !'il1a.e!1 soll"te ~ 

Zum l'lächsten Zu.weisungstermin~ dem 1 .. 10 .. 1975, ~ ist bea."b2i·:h~~ 

tigt ~ etwa 230 Z.lvildiene:c anerk3,r~'1ten Bi~.Ll"'ichtungc:n ZU .. ZU~D 

weisen .. Unter cllesen Zj.vilclie~(ler:n. werd.en si.:!b. rV.:nd ~iO oe:;:'5.1'1--

gesetzes d.u~'ch die Zi.vilo.ienstkomm.is:.:ÜOYl auf jJ:r-en Antrag 

VOll der Wehrpflicht befreit l/'-'l1.rden .. Die restlichen "180 :?;iv·il~~ 

diener rekr.utieren. si.eb. aus den berei.ts von dar beim Bl_mdes-
• • -I- •. "'_. T 1 t· ."l • nllnl.S ,,,er:uun Iur _lant." esver 9J.ul€:,"lrn.g 

Zivildienstgesetzes eJ.ngerichteten Kommission aTlerk2.!ll1ten 

Waffendiens-t;vervveigerern, die :nach d.er ÜbergangsbestiwL'l1Jl1g 

a-e'-' {": "7 .... Z·'····il..:l;e''''''·i-C!'n,.....·e+z ~;c.' '7J'",Y'i1..:l;~'~~+1""'f·1~""h+·i~·~ O"'o1~··e-" .., ';J • j. -Ij~ u."",·.lJ.V~·6'~""·'" ,-<.1. .. ;:) t.J .v .... -I..J...I..\;;l..I.;;;., ... kI- .-1.'-' "'~6t;; t:>..,. ..... \J '.1. ... '" 

DUl"ch Bescheid des lx:lnd.eshauptmannes wurden im Bundesland 
..f ~ # ~_ 

'..I -! 'Vl tf rJ"V"Y.~""'''''''' \,.~ ...... J ,.J,...t..J. .u.~.""A, V ........ ""'A, J, 
j.n Oberösterreich 0, in Salzburg3, in der Steiermark 19~ 
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. in Vorarlberg 1, in Tirol 1 und im Bundesland Wien 16 Ein­

richtungen als geeignete Träger des Zivildienstes anerkannt g 

so daß nUlunehr 90 Ei~xichtungen mit insgesamt 2007 Plätzen 

.für Zivildiener zur Ableistung des ordentlichen Zivildienstes 

zu.r Verfügung stehen .. Dieses erfreu.liche, im Vergleich zu. 

anderen Lä.."ldern überaus große Angebot an Plä-czel1 gewährlei­

stet, daß die Zivildienstlei.stenden ihren Fähigkeiten und 

Neigungen entsprechend in der vom Gesetzgeber gewollten We.ise 

tatsächlich eingesetzt werden kÖl1nene Das Zivildienstgesetz 

bestimmt, daß vor der Zuweisung dem Zivildienstpflichtigen 

Gelegenheit zu geben ist p Wünsche hinsichtlich der Einrich­

tung, in welcher er Zivildienst zu leisten '\vünscht, V'orzu-
bringen .. Diese Wünsche sind - sc.'Nei t Erfordernisse des Zivil-

dienstes nicht entgegenstehen - zu berücksichtigen .. Wenn 
diesen Wünschen nicht entsproc}1~en werden kal1n g sind dem 

Zivildienstpflichti.gen zur Dienstleistung - soweit möglich 

3 andere Einrichtungen zui" Aus'fiahl vorzuschlagen. Der Zivil­

dienstpflichtige darf keiner Einrichtung zugeYdesen werden, 
bei der er im Zei tpun...1(t d.er Zuweisung tätig ist oder bei der 

er die Tätigkeit vor 'l'leniger als einem Jahr vor der Zuweisung 

beendet hat q ZivildienstpfJ..ichtige dürfen der Einrichtung in 
keiner größeren Anzahl zugewiesen werden p als der Rechts­

trägerbeantragt. Einrichtungen, die von einem Streik oder 

einer Aussperrung betroffen sind, dürfen keine Zivildien.st­

pflichtige zugewiesen 'werden* Bel. der Zuweisu..."lg ist wai ters 
darauf Bedacht zu nehmen, daß dadurch nicht bestehende Ar­

beitsplätze gefährdet werden oder Arbeitssuchend.en das Finden 

geeigneter Arbeitsplätze erschwert wird .. 

So sehr das Zuweisungsverfahren - wie die vorstehend an ge führ­

ten Bestimmungen zeigen - modernen Erfordernissen und den 

Intentionen der Zivildienstpflichtigen entgegenkommt, be­

dingt es naturgemäß doch einen verhältnismäiUg großen Ver-

wal tun gsau fvvand0 Denn sowohl bei der Auswahl der Einrichtung, 
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der der Zivildienstpflichttge zugewiesen werden soll, als 
auch der Art der Dienstleistu...'I1gen, die er dort erbringen soll : 
muß ~Nischen den Erfordernissen des Zivildienstes und den 
Fähigkeiten und den W1L"1schen der Zivildienstpflichtigen aber 
auch den Ansprüchen der Rechtsträger an Kenntnisse und Fähig­
keiten der Zivildienstpflichtigen ein Einklang hergestellt 
werden. Nur so kann sichergestellt werden, daß im Rahmen 
des Zivildienstes Leistungen erbracht werden, die für die 
Gemeinschaft in gleicher Weise notwendig und nützlich sind 
wie jene des Bundesheeres o 

Gemäß § 23 Zivildienstgesetz sind die Zivildienstleistenden 
vom Bundesministerium für In..1'leres mit einem Dienstabzeichen 
auszustatten. Um dieser Gesetze~bestimmung zu entsprechen, 
wurde am 31 .. Oktober 1974, EGEl .. NI' .. 660, eine. Verordnu...'1g 
über Form, Ausstattung und Trag\'ieise des Dienstabzeichens 
f'ül" Zivildier...stleistende erlassen .. Ebenso erging eine Ver­
ordnu...'1g über das Y\'asch- und ?u.tzzeug der Zivildienstleisten­
den für die Pflege ihrer Kleidung und für den sonstigen 
persönlichen Bedarf und eine Verordnung über das Kleidergeld 

. der Zivildienstleistenden o Gemäß § 54 Zivild.ienstgesetz 
hatte die Btmdesregierung für die Zivildienstkommission eine 

Geschäftsordnung zu erlassen, in der vor allem nähere Be­
stimmungen über die Aufgaben des Berichterstatters lL1"ld des 

Vorsitzenden, über die Eir~adungenzu den Kommissionssitzun­
gen sowie über die Vorgangsweise bei der Beratung und der 
Beschlußfassung zu treffen waren" Diese Verordnung der Bui.'ldes­

regier~g über die Geschäftsordnung der Zivildienstkommission 
beim Bundesministerium für Inneres wurde im BGBl.Nr. 705/1974 
verlautbart. Alle diese Verordnu...'1genhaben sich nach den 
bisherigen Erfahrtmgen als sinr!voll und zweckmäßig erwiesen. 

Die Verhandlungspraxis der Zivildienstkommission hat aller­
dings gezeigt, daß die im Zivildienstgesetz vorgesehene Frist 
von drei Monaten zur Entscheidung über den eingebrachten p..:n-

nicht eingehalten '..verden kann,weil die in der Regel notwen­
digen, im Wege der Bezirksverwaltungsbehörden durchzufUhren-
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den umfa.ngreichen Erhebungen übl=:r die Person des Antra.g­

stellers geraume Zeit in .A.nspru,chneh1:Len~ Ebenso ist die 

Entscheidungsfrist , für derl }fal1! dZ.ß der Ant:~'8,g 

erst l"3ch Zustellung des Ei:l:i.berLlfung::~befehles eingebracht 
VI'; ''''d. '7.u l<'"1""·Z· bArr;As~c>n n,,,,, a 'DAr oe': c,':; "A-,-' tThor·q"b1~A -.1..' -;:'11"'':::-....... - .. ...... -. ........ _ _"'01-... ____ .... ~ _~~ ~ ,_. ..... ~.;._ ..... __ .... ~ _ _ ..... 010._ _ ... \,Ao. ....... c;;> 

dieser Fristen dem Ar!:!:;ragstellcl'"' kein Hachteil 91"Näch3t 

und ~ll:l eine Fristübersehre i tun.g keine Rechtsfolgen geknüpft 

sind, kow.mt diesem Pl~oblem bEd der Vollzieh-ü.ng des Ziv-il­

dienstgesetzes keine entscheidende Bedeutung zu .. 

Vom Bundesministeriu.!.l1. für 

grund int.ex'rilinisterieller· Vereü:bar'l.Ulgen durch amtsvicgj,g8 

Befreiv~lgen im öffeyrtliohen In'te:r'E;sse gemäB § 29 des Wsllr-· 
N--O...:...r-:- ..... _ .. ""''''''' ..... 1 ........ . ..:: ..... "0- .... _-~_ ..... 1, ... ~ .... 'f:"1 ",~'.~ ..... ~ l-:i .. -~~ .. ..:::~~~--..,.. ... _-... ......... ~ ......... .... .. 5"; 0 .... ,. ,,;:,I;;~) ..A.,uoc.uor .1.6CH v C ... O";~1..1.\;;! \".I.S.u,:;;.~ ,,;;;.1. VI .... '::>61. l,t,Py,;;!1 \ l:100.l'lSCi1U .. L--

assistenten, Lehrern? ÖBB-·BGCtienste-ten} f58gLi.."'1.stigl.i_ng·3n ge.­

währt" Im Sinne der vom Gesetz ru1.gest:r·eb-ccn nöglichs-:;el1 

werden zu:r Zp,i t vom Ev:ndesministerium für Inneres mit c"sn 

betreffenden Ressorts interministerielle Verhanctlung:3n über 

den Abschluß analoger Vereinbarungen geführt" 

VlOnrlenen Erfahrungen rl2.ben insbesondere gezeigt, c.aß a.uch ctie 
n .... v ·O·1 1'e-'''''",lg Q~u7""'ha"s .I:}':; ........... ~"'. _ \"A..J." _ ( ........ l. \A... 

lcj.stenden in der Ragel v-crhar..dene B8rej.i;schaft 1 g..l.ts Arbeit 

im Dienste der Allg~'lmeü1.h8i t zu leisten)' :908i t:-Lv ~u b8urteile:D.~ 

daß der Zivildienstlei.ste:1.1de 'dem ?räserlzdiel'lstleisi;;endon 

gegenüber nicht moralisch disqualifiziert vdrd U:."1d daß 

schließlich aller Grl..u'ld zur Annahme besteht ,da.fj dle Grund·· 

g,adar.J-;:en der Ne:uregelung bei der Vol1.zieh'u ... "lg dieser schwü:l'-
, ..:! ,.,.. - , ..",- • • ~T :- ~ "'-1 -1 " o· n'Q-'en rJ.genun·,A. Iur c.J.e oS'terrelClll3cne 'ternal, i.:i.tng VO.,," 16 - ,,(.,I. -

Mate.rie verwirklicht werden kön..."1en~ 
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